
HAUSANSCHRIFT Scharnhorststraße 34 - 37
10115 Berlin

VERKEHRSANBINDUNG U6 Naturkundemuseum
S-Bahn Berlin Hauptbahnhof
Tram Invalidenpark

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWi können Sie der

Datenschutzerklärung auf www.bmwi.de/Datenschutzerklärung entnehmen.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie • 11019 Berlin

Herr Daniel Wiesinger

Per E-Mail:
d.wiesinger.wswcks6kxw@fragdenstaat.de

Zugang zu amtlichen Informationen

Bescheid nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Ihr Antrag vom 29. April 2020 [#185648]

Sehr geehrter Herr Wiesinger

mit Antrag vom 29. April 2020 beantragten Sie Zugang zu Informationen über den Sachstand der
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das
Unionsrecht melden, in nationales Recht sowie Informationen zu etwaigen Handlungsempfehlungen oder
Hinweisen zur möglichen Umsetzung/Ausgestaltung für Behörden.

Hierzu ergeht folgende Entscheidung:

1. Die beantragten amtlichen Informationen werden Ihnen erteilt.
2. Der Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei.

Begründung:

1. Gemäß § 1 Abs. 1 und 2 Satz 1 IFG haben Sie einen Anspruch auf schriftliche Auskunft:

Die Federführung für die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 zum Schutz von Personen, die
Verstöße gegen das Unionsrecht melden (WhistleblowerRL), in nationales Recht liegt beim
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.

Die Bundesregierung berät und stimmt sich aktuell dazu ab, wie die WhistleblowerRL umgesetzt
werden soll.
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Seite 2 von 2 Etwaige Handlungsempfehlungen oder Hinweise zur möglichen Umsetzung bzw. Ausgestaltungen der
nationalen Regelungen für Behörden liegen noch nicht vor.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 12 Abs.1 Satz 2 UIG.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Sitz in Berlin und Bonn erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Lohmann


